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Einleitung 

Der zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert eingetretene Wandel des Eigentums-
verständnisses geht im wesentlichen auf die damalige Rechts- bzw. Gesellschafts-
philosophie, also auf die Naturrechtslehre zurück. Die Naturrechtslehre war es, die 
den allenthalben geforderten  Änderungen der Eigentumsverfassung ein wissen-
schaftliches Fundament verschaffte.  Entscheidend war dabei die Verbindung der 
Idee von der individuellen Freiheit mit der des Eigentums:1 Privates Eigentum ist 
„die Materie [ . . . ] worinn der Mensch seine persönlichen Rechte ausübt, die den 
Wirkungskreis der menschlichen Freyheit bestimmt",2 heißt es bei Witte. Eigen-
tum wurde so zur notwendigen Bedingung persönlicher und bürgerlicher Freiheit. 
Ohne alles „Eigenthumsrecht würde es kein armseligeres Recht geben, als jene 
Freiheit",3 meinte etwa Henrici. Freilich stand weniger das Eigentum als solches, 
sondern der einzelne Eigentümer im Mittelpunkt, d. h. der Eigentumsbegriff  war 
vom Individuum und dessen Freiheit her gedacht.4 

1. „Altes" und „neues" deutsches Naturrecht 

Klippel hat gezeigt, daß sich das deutsche neuzeitliche Naturrecht - bedingt 
durch den grundlegenden Unterschied in der politischen Stoßrichtung - in zwei 
Hauptströmungen einteilen läßt: in „altes" und „neues" Naturrecht.5 Das „alte" Na-
turrecht mit seinen wichtigsten Vertretern Pufendorf,  Thomasius, Achenwall und 
Wolff war das theoretische Fundament der politischen Theorie von Absolutismus 
und aufgeklärtem Absolutismus.6 Naturrecht diente in erster Linie zur Begründung 
und Rechtfertigung bereits bestehender Herrschaftsverhältnisse.  Wesentliche Be-
deutung kam dabei der „Theorie des Sozialvertrages" zu: Der jeweils bestehende 
gesellschaftliche Zustand erschien durch die Einwilligung der Vertragsparteien ge-
rechtfertigt;  dies gilt in besonderem Maße dann, wenn - wie vielfach vertreten -
von der Möglichkeit eines nur stillschweigenden Vertragsschlusses ausgegangen 
wird. Zugleich konnte mit Hilfe der Vertragstheorie die Zulässigkeit von Ein-
schränkungen der sog. iura connata begründet werden - diese angeborenen, nur im 

ι Schwab  1975, S. 74. 
2 Witte  1782, S. 46 f. 
3 Henrici  1822, S. 365. 
4 Vgl. Schwab  1975, S. 74; Willoweit  1983, S. 11; Schwartländer  1983, S. 83. 
5 Klippel  1976. Vgl. auch Bödeker  1987, S. 395 f. 
6 Vgl. Breuer  1983, S. 188 ff. 
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Naturzustand uneingeschränkt geltenden Rechte der Menschen sollten nach der 
Konzeption des älteren deutschen Naturrechts frei  veräußerlich sein, etwa durch 
Abschluß des Gesellschaftsvertrages.  Charakteristisch für das ältere deutsche Na-
turrecht ist außerdem, daß eine Bindung des Herrschers an das positive Recht ganz 
überwiegend verneint wurde. Nach Christian Wolff war der Regent „an die Gesetze 
nicht gebunden, nach welchen er die Herrschaft  zu verwalten sich erkläret".7 Und 
bei Joachim Georg Darjes heißt es: „Was haben Principes als Principes für Geset-
ze, nach welchen ihre Unternehmungen zu entscheiden? Sie leben in Liberiate na-
turali, und sind also dem legi civili nicht unterworfen.  Ja wenn ein Fürst einen ge-
wissen Legem in seinen Landen gegeben, ist er für seine Person diesem Gesetze 
nicht unterworfen.  Wir können demnach ihre Streitigkeiten nicht anders entschei-
den, als durch die leges, die per ipsam rei notionem et naturam vestgesetzt wer-
den".8 Pflichten des Herrschers und „Rechte" der Untertanen konnten demnach 
nicht erzwungen werden; es handelte sich vielmehr um moralische, nicht einklag-
bare Postulate.9 Der Schutz des Einzelnen vor staatlichem Zugriff  beschränkte sich 
so in einer inneren Bindung des Herrschers an den Staatszweck, der Herstellung 
von Glückseligkeit.10 Effektiver  Schutz von Individualrechten war damit nicht 
möglich, was sich nicht zuletzt aus der Unbestimmtheit des postulierten Staats-
zwecks ergibt, über dessen Verwirklichung im übrigen ausschließlich der Herr-
scher zu bestimmen hatte;11 dies nach Christian Wolff auch deswegen, weil „der 
gemeine Mann weder Verstand genug hat zu urtheilen, was dienlich oder schädlich 
ist, weil er nicht weit genug hinaus siehet, noch auch in der Tugend und Liebe ge-
gen andere so fest gesetzet ist, daß er seinen vermeinten besonderen Nutzen in sich 
ereignenden Fällen dem gemeinen Besten nachsetzet".12 

Anders im „neuen" Naturrecht: Seit etwa 1780 wurden von Seiten der Natur-
rechtslehre erstmals ernstzunehmende politische Forderungen gestellt. So ver-
langte man vielfach eine Bindung des Herrschers an die positiven Gesetze.13 Fre-
dersdorff  etwa meinte, der Fürst sei verpflichtet,  „die dem Volke gegebenen Geset-
ze selbst zu befolgen".14 Unzählige Autoren entwarfen Kataloge von staatsgerich-
teten Menschenrechten, um staatliche Eingriffe  auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 
Im einzelnen kam es zu Forderungen nach Abschaffung  der Sklaverei und Leibei-
genschaft, nach Religions- und Gewissensfreiheit,  nach Pressefreiheit  und nicht 
zuletzt nach Eigentums-, Berufs-,  Handels-, und Gewerbefreiheit. 15 Staatszweck 

7 Wolff  1754, § 984, S. 705. 
s Darjes  1762, S. 66. 
9 Klippel  1976, S. 53. 
10 Vgl. Link  1987b, S. 228 ff.;  Klippel  1998, S. 82 ff.;  Klippel  1997b, S. 229. 
h Vgl. Klippel  1998, S. 81. 
12 Wolff  \136y § 253. 
13 Einzelheiten bei Klippel  1976, S. 148 ff. 
14 Fredersdorf  \Ί90, S. 521. 
15 Vgl. Klippel  1995, S. 286. 
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war von nun an nicht mehr die Herstellung bzw. Erhaltung von „Glückseligkeit", 
sondern die optimale Verwirklichung der Rechte des Einzelnen. Das Naturrecht 
wurde so zum theoretischen Fundament einer liberalen16 politischen Theorie.17 

Bei Warnkönig heißt es dazu: „Der deutsche Liberal ismus stützte sich einerseits 
auf Frankreich, andererseits auf die Prinzipien des ewigen Vernunftrechts". 18 

2. Gang der Untersuchung 

Der 1. Teil dieser Arbeit beginnt mit einer Gegenüberstellung der Eigentumsbe-
gründungen des älteren und neueren deutschen Naturrechts. Dabei wird unter an-
derem der Frage nachgegangen, inwieweit die für die ältere Naturrechtslehre cha-
rakteristischen Elemente der Eigentumsbegründung wie Teilungsvertrag, Pflich-
tenlehre und strenge Trennung von „Titel" und „Modus" auch für das neuere deut-
sche Naturrecht von Bedeutung waren. Außerdem soll untersucht werden, ob die 
Arbeitstheorie des Eigentums in der deutschen Naturrechtslehre um 1800 tatsäch-
lich so einhellige Zustimmung fand, wie dies neuerdings vor allem von Brocker 
behauptet wird.19 Schließlich wird nach geistigen Einflüssen für den neuartigen 
Begründungsansatz des neueren deutschen Naturrechts gefragt.  Untersucht werden 
etwaige Auswirkungen der Philosophie Kants, Fichtes und Schellings. 

Der 2. Teil beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit der neuartige Grundansatz 
der deutschen Naturrechtslehre um 1800 auch Art und Inhalt des so begründeten 
Eigentumsrechts beeinflußt hat. Zunächst werden die einschlägigen Eigentumsde-
finitionen der älteren und neueren Naturrechtslehre auf etwaige Unterschiede un-
tersucht. Außerdem soll ermittelt werden, ob und ggf. in welcher Weise der weite 
personale Eigentumsbegriff  des neueren Naturrechts auf den Kreis möglicher Ei-
gentumsobjekte und -Subjekte einwirkte; im Mittelpunkt steht die Darstellung zeit-
genössischer Stellungnahmen zur naturrechtlichen Anerkennung „geistigen" Ei-
gentums, zur Möglichkeit des Eigentums von Gemeinschaften und zur Zulässigkeit 
geteilten Eigentums. Es folgt eine Schilderung der damaligen Anschauungen über 
das Verhältnis zwischen Privateigentum und Staatsgewalt; hier ist auf die einzel-
nen Momente der Entwicklung staatsgerichteter, unveräußerlicher Menschenrechte 
einzugehen. Das Kapitel schließt mit einer Untersuchung, inwieweit die Personali-
sierung des Eigentumsbegriffes  das Erbrecht beeinflußte; hierbei interessieren Äu-
ßerungen zur naturrechtlichen Gültigkeit von Testamenten und zur Frage eines na-
türlichen Familienerbrechts. 

1 6 Vgl. Schwab  1971, S. 19 zur Offenheit  des Liberalismusbegriffes.  Unter „Liberalismus" 
sei hier jegliche Freiheitsbestrebung seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert schlechthin ver-
standen. 

17 Grundlegend Klippel  1976; vgl. auch Kriele  1993, S. 18. 
is Warnkönig  1839, S. 148. 
19 Brocker  1992. 

2 Ulmschneider 


